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§ 70  Andere Waffen und verbotene Gegenstände 
 
(1) Schusswaffen und Munition, die nicht unter § 69 Abs. 1 fallen, andere Waffen und verbotene 
Gegenstände im Sinne des Waffenrechts sind dem Regierungspräsidium oder der entsprechenden Behörde 
oder einer anderen von der obersten Justizbehörde benannten Stelle zu übersenden. In der Regel werden 
sie von Fall zu Fall übersandt. Vollstreckungsbehörden, die häufiger Waffen zu übersenden haben, sollen 
mit der zuständigen Verwaltungsbehörde Sammelsendungen vereinbaren. Soweit Waffen für Zwecke der 
Justizverwaltung (einschließlich des Strafvollzugs) benötigt werden, ist nach § 66 Abs. 1 zu verfahren.

(2) Vorschriftswidrige und zur Begehung rechtswidriger Taten abgeänderte Jagdwaffen sowie andere 
Schusswaffen und verbotene Gegenstände im Sinne des Waffenrechts, an denen ein kriminalpolizeiliches 
Interesse besteht, werden dem Bundeskriminalamt auf sein Ersuchen über das Landeskriminalamt oder die 
ihm entsprechende Behörde übersandt. Vorschriftswidrige Jagdwaffen und Jagdgeräte, die eingezogen 
worden sind und an denen kein kriminalpolizeiliches Interesse besteht, werden derjenigen Stelle übersandt, 
welche die oberste Jagdbehörde oder oberste Justizbehörde des Landes benennt.

(3) Bei der Übersendung sind durch eine an der Waffe oder Vorrichtung zu befestigende Karte besonders 
zu kennzeichnen:

1.  Handfeuerwaffen, deren Läufe oder Verschlüsse nicht mit dem vorgeschriebenen oder zugelassenen 
Prüfzeichen versehen sind; Schusswaffen, die nicht den Namen, die Firma oder ein eingetragenes 
Warenzeichen inländischer Waffenhersteller oder -händler und eine fortlaufende Nummer tragen;

 
2.  Schusswaffen, die über den für Jagd- und Sportzweck allgemein üblichen Umfang hinaus 
zusammengeklappt, zusammengeschoben, verkürzt oder schnell zerlegt werden können;

 
3.  Schusswaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder die 
mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind;

 
4.  Vorrichtungen, die zum Anleuchten und Anstrahlen des Zieles dienen und für Schusswaffen bestimmt 
sind.

 
In dem Übersendungsschreiben ist auf diese Waffen und Vorrichtungen besonders hinzuweisen.

(4) Hat das Gericht eines Landes Waffen zugunsten des Bundes eingezogen, so finden die Abs. 1 bis 3 
keine Anwendung. In diesem Fall stellt die Vollstreckungsbehörde die eingezogenen Waffen dem 
Bundesministerium der Justiz über die oberste Justizbehörde des Landes zur Verfügung.


